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Eidgenössisches Parlament 

22.431 n Pa. Iv. SGK-NR. Ausnahmen von der dreijährigen Tätigkeitspflicht 
gemäss Artikel 37 Absatz 1 KVG bei nachgewiesener Unterversorgung 

Mit der vorliegenden Gesetzesänderung soll Artikel 37 KVG um einen neuen Absatz 
1bis ergänzt werden. Dadurch soll den Kantonen die Möglichkeit eingeräumt werden, 
bei nachgewiesener Unterversorgung Leistungserbringende, welche die Pflicht einer 
dreijährigen Tätigkeit gemäss Artikel 37 Absatz 1 KVG nicht erfüllen, dennoch zur 
Abrechnung zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) zuzulas-
sen. Diese Ausnahmeregelung wäre auf die folgenden Bereiche der ambulanten 
Grundversorgung beschränkt: Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendmedizin sowie 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie. 

Datum der Eröffnung: 26. August 2022 

Vernehmlassungsfrist: 7. Oktober 2022 

Die Vernehmlassungsunterlagen sowie weitere Informationen, wie jene zu den Kon-
taktpersonen, sind elektronisch abrufbar unter:   
https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2022/51/cons_1 

2. September 2022 Bundeskanzlei  
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